
In der Senatssitzung am 26. Januar 2021 beschlossene Fassung 

Senatorin für Justiz und Verfassung 

13.01.2021 

L 13 

Vorlage für die Sitzung des Senats am 26.01.2021 

„Psychosoziale Prozessbegleitung als wichtiges Instrument zur Unterstützung 
von Opfern sexistischer Gewalt“ 

„Anfrage in der Fragestunde der Fraktion DIE LINKE“ 

A. Problem 

Die Fraktion DIE LINKE hat für die Fragstunde der Bürgerschaft (Landtag) folgende 
Anfrage an den Senat gestellt. 
 
Wir fragen den Senat:  
 

1. Wie viele Opfer von sexualisierter Gewalt, Menschenhandel oder Hasskrimina-
lität haben im Land Bremen einen Antrag auf psychosoziale Prozessbegleitung 
gestellt und in wie vielen Fällen wurde der betreffende Antrag bewilligt? (bitte 
aufgeschlüsselt nach Bremen und Bremerhaven sowie nach Jahren)  

2. Wie viele ausgebildete Prozessbegleiter*innen gibt es derzeit im Land Bremen? 
(bitte aufgeschlüsselt nach Bremen und Bremerhaven)  

3. Wie viele Dolmetscher*innen stehen für die psychosoziale Prozessbegleitung 
bei Bedarf im Land Bremen zur Verfügung und welche Sprachen sind damit ab-
gedeckt? (bitte aufgeschlüsselt nach Bremen und Bremerhaven) 

B. Lösung 

Auf die vorgenannte Anfrage wird dem Senat folgende Antwort vorgeschlagen:  
 
Zu Frage 1: 

Die statistische Erfassung der Anzahl an Anträgen und Beiordnungen psychosozialer 

Prozessbegleitungen wird bundesweit mittels der StP/OWi-Statistik nach einheitlichen 

Standards durchgeführt und vom Bundesamt für Justiz erstellt. Die statistischen Daten 

weisen ausschließlich die Anzahl der Strafverfahren aus. Statistisch nicht erfasst wird 

die zugrundeliegende Deliktsart. Eine Differenzierung der Anträge und Beiordnungen 

nach Opfer von sexualisierter Gewalt, Menschenhandel oder Hasskriminalität kann 
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daher nicht erfolgen. Aus der StP/OWi-Statistik ergeben sich für die vergangenen 

Jahre folgende Zahlen, wobei für das Jahr 2017 keine belastbaren Daten vorliegen: 

 
Jahr Anzahl der  

Anträge 
Anzahl der  

Beiordnungen 
2018     
Gesamt 22 20 
Davon     
 - LG Bremen 1 1 
 - AG Bremen 10 8 
 - AG Bremerhaven 9 9 
 - AG Blumenthal 2 2 
  
2019     
Gesamt 14 11 
Davon     
 - LG Bremen 1 1 
 - AG Bremen 9 7 
 - AG Bremerhaven 3 3 
 - AG Blumenthal 1 0  
2020 (1.-3. Quartal)     
Gesamt 15 15 
Davon     
 - LG Bremen 1 1 
 - AG Bremen 13 13 
 - AG Bremerhaven 1 1 
 - AG Blumenthal 0 0 

 
 
Zu Frage 2:  

Im Land Bremen verfügen derzeit sechs Prozessbegleiterinnen über eine Anerken-

nung nach § 1 Bremisches Gesetz zur Ausführung des Gesetzes über die psychosozi-

ale Prozessbegleitung im Strafverfahren. Sie sind für Bremen und Bremerhaven zuge-

lassen. 

Zu Frage 3:  

Für die psychosoziale Prozessbegleitung stehen alle in Bremen und Bremerhaven tä-

tigen Dolmetscher in den üblichen Sprachen zur Verfügung. Sofern beeidigte, öffent-

lich bestellte bzw. allgemein ermächtigte Dolmetscherinnen und Dolmetscher sowie 

Übersetzerinnen und Übersetzer erforderlich sein sollten, können diese für Bremen 

und Bremerhaven in der Dolmetscher- und Übersetzerdatenbank der Landesjustizver-

waltungen abgerufen werden (vgl. hierzu www.justiz-dolmetscher.de). 
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C. Alternativen 

Keine Alternativen 
 

D. Finanzielle, personalwirtschaftliche und genderbezogene Auswirkungen 

Die Beantwortung der Anfrage hat keine finanziellen oder personalwirtschaftlichen 

Auswirkungen.  

Genderspezifische Auswirkungen ergeben sich nicht.  

E. Beteiligung und Abstimmung 
Eine Abstimmung mit Bremerhaven ist nicht erforderlich gewesen, da die für Bremer-

haven erbetenen Zahlen der Senatorin für Justiz und Verfassung zur Verfügung stan-

den. 

F. Öffentlichkeitsarbeit und Veröffentlichung nach dem Informationsfreiheitsge-
setz 
Die Senatsvorlage ist nach Beschlussfassung zur Veröffentlichung geeignet. Die Ver-

öffentlichung erfolgt über das zentrale elektronische Informationsregister.  

G. Beschluss 

Der Senat stimmt entsprechend der Vorlage der Senatorin für Justiz und Verfassung 

vom 13.01.2021 einer mündlichen Antwort auf die Anfrage der Fraktion DIE LINKE in 

der Fragestunde der Bürgerschaft (Landtag) zu.  
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